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Liebe Mitglieder,  

nach drei Jahren wurde es wieder Zeit: Wir haben 
unsere Verrechnungssätze neu berechnet.  
Grundlage für die Berechnung sind die Preisent-
wicklungen der vergangenen Jahre, betriebswirt-
schaftliche Kalkulationen auf Festkostenbasis so-
wie Einschätzungen von Mitgliedern, der Ge-
schäftsstelle und den Ringvertretern. Die Verrech-
nungssätze wurden unter 
der Annahme einer hohen, 
aber realistischen Auslas-
tung unserer Landwirte er-
mittelt. Die neuen Verrech-
nungssätze stehen euch 
auf der Homepage unter: 
www.mr-ebe.de/ev/leistun-
gen/abrechnung-und-ver-
rechnungssaetze/ zur Ver-
fügung.  
Das Verrechnungssatzheft, 
lassen wir euch mit den nächsten Rundschreiben 
zukommen.  

 

Bitte beachtet Hofübergaben und Änderungen der 
Umsatzsteuer rechtzeitig zu melden, damit es bei 
zukünftigen Abrechnungen nicht zu Stornierungen 
kommt. Bitte teilt uns zudem mit, wenn sich an eu-
ren Flächen etwas verändert hat, dies ist relevant 
für den diesjährigen Beitragseinzug im Mai/Juni. 

 

Für das Verbrauchsjahr 2025 wurden von uns be-
reits die Auftraggeber- und Auftragnehmerbe-
scheinigungen verschickt. Die Antragstellung er-
folgt wie im letzten Jahr über das Zollportal. Eine 
Antragsstellung ist bereits möglich (nur online 
über Geschäftskundenzugang Zoll-Portal/Elster).  

Das Bundeskabinett hat im September 2025 be-
schlossen, dass die Agrardieselrückvergütung im 
Jahr 2026 wieder vollständig eingeführt wird. Für 
das Jahr 2025 gelten jedoch noch die gekürzten 
Rückvergütungswerte. (s. Tabelle) 

Antragsjahr Verbrauchsjahr 
Entlastungssatz in 

Cent/Liter 

2026 2025 6,44 

2027 2026 21,48 

Gerne unterstützen wir euch bei der Antragstel-
lung per TeamViewer/Telefonkonferenz oder vor 
Ort. Meldet euch gerne bei uns.  

 

Wir bieten auch dieses Jahr wieder Unterstützung 
bei der Mehrfachantragsstellung (Eingabehilfe, 
keine Beratung). Dies kann telefonisch, per 
TeamViewer oder auch gerne vor Ort in der Ge-
schäftsstelle erfolgen.   

Mitglieder, welche den Mehrfachantrag im letzten 
Jahr über uns haben machen lassen, bekommen 
rechtzeitig einen Termin zur Antragstellung zuge-
teilt. Weitere Interessenten können sich gerne in 
der Geschäftsstelle zur Terminvereinbarung mel-
den.  

 

Servus, ich bin der 
Fleidl Jakob, 22 
Jahre alt und vom 
Beruf gelernter 
Landwirt. Im Som-
mer letzten Jahres 
beendete ich die 
zweijährige Weiter-
bildung zum Agrar-
techniker in Lands-
berg am Lech. Vor dieser Weiterbildung war ich 
bereits ein Jahr als Betriebshelfer unterwegs und 
habe zusätzlich das dreiwöchige Praktikum im 
Büro des Maschinenrings absolviert. Seit Anfang 
des Jahres bin ich nun wieder Teil des Maschinen-
rings sowie der Agrokomm und hauptsächlich für 
Einsätze in der sozialen Betriebshilfe unterwegs. 

Grias Eich, I bin de Irmgard Renner, 19 Jahr oid 
und kimm aus Frau-
enneuharting. Im Som-
mer hob I mei Ausbildung 
zur ländlichen Hauswirt-
schafterin abgeschlos-
sen. Seit November bin 
ich beim Maschinering 
als Betriebshelferin ange-
stellt und unterstütze Fa-
milien im Stall und Haus-
halt.  

 

 

Personen mit min. Pflegegrad 1 bekommen pro 
Monat 131,00 € Entlastungsbetrag von der Pflege-
kasse, der dafür verwendet werden kann. Unsere 
Alltagsbegleiterinnen unterstützen z.B. bei Arzt-
fahrten und Einkaufen, aber auch spazieren ge-
hen, Spiele spielen usw. gehören dazu.  

Verrechnungssätze 2026 

Betriebsübergaben und Änderun-
gen zur Steuer 

Agrardieselantrag für das 
Verbrauchsjahr 2025 

Mehrfachantrag 

Verstärkung in der  
Dorf- und Betriebshilfe 

Freie Kapazitäten in der Alltagsbe-
gleitung 
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Aktuell haben wir freie Kapazitäten in der Alltags-
begleitung. 

Bei Interesse freuen wir uns über Anfragen und 
geben gerne Auskunft. Ansprechpartnerin:  

Anna Oberschätzl (Tel. 08092/2696-13) 

 

Die Onlineanwendung der LfL für die Berechnung 
der Düngebedarfsermittlung steht letztmalig für 
das Düngejahr 2026 zur Verfügung und wird dann 
abgeschaltet. Hierzu bietet der Maschinenring mit 
MeinAcker die ideale Folgelösung. Hier kannst du 
in der Schlagkartei neben der Düngebedarfser-
mittlung und der Düngedokumentation auch die 
Neuerungen bei der Pflanzenschutzdokumenta-
tion erfüllen.   

 

Du hast bereits von MeinAcker gehört oder gele-
sen, bist dir aber noch nicht sicher, welche Funkti-
onen und Vorteile MeinAcker für deinen Betrieb 
bietet? Dann nutze die Gelegenheit und nimm an 
einer unserer kostenlosen Schulungen in deiner 
Geschäftsstelle teil. 

Aktuell stehen folgende Termine zur Verfügung, 
zu denen du dich gerne anmelden kannst: 

➢ Dienstag, 24.02.2026 
13:30 – 15:30 Uhr 

➢ Donnerstag, 26.02.2026 
09:30 – 11:30 Uhr 

➢ Dienstag, 10.03.2026 
13:30 – 15:30 Uhr 

Bei hoher Nachfrage organisieren wir selbstver-
ständlich gerne zusätzliche Termine. 

Zusätzlich finden regelmäßig kostenlose Online-
schulungen der MR-Akademie statt. Hierzu kannst 
du dich direkt anmelden:  

https://akademie.maschinenring.de/ 

 

Verdünnte Gülle darf in Bayern in Ausnahmefällen 
weiterhin breitflächig ausgebracht werden. Ab 
2026 gelten dafür jedoch strengere Vorgaben. 
Grund sind vermehrte Beanstandungen bei der 
Einhaltung der vorgeschriebenen Trockenmasse-
gehalte (TM-Gehalte). 

Wichtig: Das alternative Verfahren ist künftig nur 
noch mit vorheriger Meldung und klarer Dokumen-
tation zulässig. 

Was ist zu beachten? 

- Jährliche Meldung an die LfL vor der ersten 
Ausbringung (elektronisch).  
Dabei müssen Angaben zur Art des Wirt-
schaftsdüngers, zum Ort der Verdünnung und 
zur Herkunft des Wassers gemacht werden. 

- Proben ziehen nicht vergessen:  
Je nach Art der Verdünnung ist mindestens 
einmal pro Jahr eine Probe des Wirtschafts-
dünger zu nehmen um den TM-Gehalt zu be-
stimmen.  

- Bei einer kontinuierlichen Verdünnung 
muss vor der ersten Ausbringung eine 
Probe genommen werden. Es darf erst 
nach Erhalt des Analyseergebnisses mit 
der Ausbringung begonnen werden.  

- Bei Verdünnung im Fass oder einer Vor-
grube ist die Probe der unverdünnten Gülle 
zu nehmen und anhand des TM-Gehaltes 
die benötigte Wassermenge zu berech-
nen.  

- Wasserzugabe dokumentieren: 
Die berechnete und tatsächlich zugegebene 
Wassermenge muss nachvollziehbar festge-
halten werden (z. B. mithilfe des LfL-Lager-
raumprogramm). 

- Unterlagen aufbewahren: 
Analyseergebnisse und Berechnungen sind 
für mögliche Kontrollen bereitzuhalten. Zu-
sätzlich wird eine Kontrollprobe gezogen. 

Die bekannten TM-Grenzwerte bleiben bestehen 
(z. B. max. 4,6 % bei verdünnter Rindergülle). 

Hilfestellungen, Berechnungsprogramme und wei-
tere Infos stellt die LfL online zur Verfügung. 

 

Nachdem die letzt-
jährige MR-Reise 
nach Dresden an-
lässlich des Jubilä-
ums auf große Re-
sonanz gestoßen ist 

und bei allen Teilnehmern schöne Erinnerungen 
weckt, haben wir uns entschlossen auch heuer 
wieder eine MR-Reise anzubieten. Unter dem 
Motto „Schwarzwald-Elsass-Markgräflerland - 
Landwirtschaft, Kultur & Natur entlang des 
Rheins“ fahren wir von 07.- 09.09.2026 in eine der 
bekanntesten Weinregionen Deutschlands.  

Wir besichtigen eine Straußenfarm, erkunden 
Freiburg und Basel (Schweiz) und werden natür-
lich die hervorragenden Weine des Rheingebiets 
kosten.  
Das genaue Programm sowie das Anmeldeformu-
lar findet ihr in beigefügtem Flyer.  
Anmeldeschluss ist der 20.05.2026 

Wir freuen uns über zahlreichende Mitreisende. 

LFL-Programm zur  
Düngeberechnung 

MeinAcker 
Kostenlose Schulungen 

Neue Regeln für die Gülle-Breit-
verteilung 2026 – das ändert sich 

MR-Reise Schwarzwald-Elsass 
07.- 09.09.2026 

https://akademie.maschinenring.de/
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Land- und forstwirt-
schaftliche Unter-
nehmen sowie Un-
ternehmen aus dem 
produzierenden Ge-
werbe können von ei-

ner Stromsteuer-Rückerstattung, nach § 9b 
StromStG profitieren. Der Entlastungsbetrag liegt 
bei 0,02 €/kWh, für die ersten 12 500 kWh gibt es 
allerdings keine Erstattung. [Rechenbeispiel bei 
40 000 kWh betrieblichem Strom (privat abgezo-
gen):  

40 000 kWh – 12 500 kWh = 27 500 kWh x 0,02 € 
= 550 € (Entlastungsbetrag)] 

Die Antragstellung erfolgt ähnlich wie beim Agrar-
dieselantrag online über das Zollportal. Zur An-
tragstellung benötigt ihr: 

• ELSTER-Organisationszertifikat + Geschäfts-
kundenzugang Zoll-Portal (wie für Agrardieselan-
trag, wir unterstützen bei der Beantragung) 

• Stromverbrauch 2025 (Stromrechnung) 

Gerne unterstützen wir euch bei der Antragstel-
lung per TeamViewer/Telefonkonferenz oder vor 
Ort. Meldet euch gerne bei uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit Mitte Januar ist unsere neue gemeinsame 
Homepage mit der Agrokomm Maschinenring 
GmbH online. Sie ist aber nach wie vor unter 
www.mr-ebe.de/ zu finden. 

 

Beste Grüße 

Josef Jakob   Marianne Semmler 
Vorsitzender   Geschäftsführerin 

und das ganze Team der Geschäftsstelle 

Impressum: Maschinen- und Betriebshilfsring Ebersberg / München-
Ost e.V., Wasserburger Str. 2, 85560 Ebersberg (Herausgeber),  
E-Mail: info@mr-ebe.de, Tel.: 08092-2696-0, Fax: 08092/2696-99  

Bildnachweis: Canva, MR Ebersberg, Jakob Fleidl, Irmgard Renner, 
Stadt Freiburg, MR Deutschland 

 

 

 

Antragshilfe 
Stromsteuer-Rückerstattung 

Neue gemeinsame Homepage 


